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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

09.08.2016 

Geschäftszahl 

Ra 2016/10/0068 

Rechtssatz 

Eine Interessenabwägung ist gemäß § 3a Slbg NatSchG 1999 nach dem klaren Wortlaut dieser Bestimmung 
(siehe insbesondere Abs. 2) nur in Verfahren zur Bewilligung oder - bei bloß anzeigepflichtigen Maßnahmen - 
zur Kenntnisnahme von Maßnahmen durchzuführen. 


